
ihres anzen vielgerühmten Schulwesens vorbereiten. Dıie noch wird die Kırche ZuLt daran tun, sich auf den Fall VOTL-
zentrale rage 1St Nu  $ die Sıcherung eines gediegenen zubereıten, daß der Religionsunterricht den Schulen
Religionsunterrichts für die katholische Schuljugend. Sıe Sanz unterbunden wird. Es bleibt dann Ur der Autbau
wırd nıcht mehr 1n katholischer Schulatmosphäre leben, eiıner Organısatıon VO  3 Laienkatecheten außerhalb des
nıcht mehr die institutionellen Hiılfen des katholischen Raums der Schulen. iıne solche annn 1aber nıcht yvedeıhen,
Erziehungssystems genießen. In der weltanschaulichen wenn nıcht auf breıiter Front la1enapostolische Gesinnung
Luft der Staatsschulen spiegelt sich die anz yeistige Ver- geweckt wird. Zugleich mussen die Laı1en veistig für den
worrenheit des Ceylon VO  — heute: Abkehr des überzüch- Weltanschauungskampf VO  - heute geschult werden. Da{iß

Nationalismus VO „ Westen“, Verbindung e1nes dies nıcht 1n ausreichendem aße geschah, haben die
dekadenten Buddhismus mi1ıt singhalesischem Nationalıis- etzten stürmischen Jahre auf Ceylon gezeigt, 1n denen
INUS, der die wel Millionen drawiıdıischer Tamulen, VO  _ selbst die Masse des Klerus VO  3 den Ereignıissen über-
denen eın nıcht unbeträchtlicher Teil katholisch ISt, p- rumpelt wurde.
litisch un kulturell niederzuhalten sucht, eın unklarer
Soz1alısmus, der die Grenzpfähle ZUu Marxısmus nıcht
abzustecken verma$g un: sıch seiner Werbung öffnet, Ja Okumenische Na&ri&ten
5SOSd. 1n der jungen geistigen Elite den Universi-
taten davon traumt, Marxısmus und Buddhismus als Zur Krise des Seit dem Kirchenkampf un dem
Geistesverwandte zusammenführen Zu können. Tauisakraments Nationalsozialismus sind der Beken-

in der CD nenden Kirche die gewohnheitsmäfßı-Der Religionsunterricht SCH, die Eltern nıchts verpflichtenden Massentaufen
Im ersten Jahre se1it der Nationalısierung der Schulen der 5S0S Volkskirche ZU Problem geworden, un immer
haben die e1INst katholischen Schulen noch weitgehend ıhre stärker verschob sich der Akzent von der Sakramentalıität
Lehrkräfte un: ıhren bisherigen Charakter bewahrt, weıl der Taute auf die Verantwortung der Eltern, durch J]au-
die Regierung noch nıcht imstande WAafrl, MmMI1t eıgenen Füh- bensunterweisung die Taufe erst dem machen, w as

rungspersönlichkeiten das katholische Schulwesen S1e bewirken will, eiınem Bekenntnisakt des Täuflings
durchsetzen. Den katholischen Kiındern wurde dort noch be1 Erlangung der Mündigkeit. arl Barth hat dann 1mM
w 1e bisher Katechismusunterricht erteilt. Wıe wırd sıch Jahre 1943 in seıiıner kleinen, bıs heute zündenden Schrift
aber die Lage in einıgen Jahren gestalten, WEenNn bud- über „Dıie kirchliche Lehre VO  a der Taute“ die theo-
dhistische, soz1alıstısche, marxistische Lehrer 1n den Lehr- logischen Folgerungen SCZOSCH, die Jjetzt einer Reform
körper eingerückt sind? Die Regierung hat die urch- der Taufpraxıs un: der Agenden hindrängen. In dieser
führung des Prinzıps gyarantıert, da{fß jedes ınd in den Schrift wurde die Taute als das Abbild der Erneuerung
Schulen Religionsunterricht durch Lehrer seines Bekennt- des Menschen durch seine 1in der raft des Heıiligen
nısses erhält. Dıie Kırche sucht die Regierung beim Wort Geistes sıch vollziehende Teilnahme Tod und Aut-

halten un präsentiert VO  — iıhr bevollmächtigte un: erstehen Jesu Christi gelehrt, MIt dem Ergebnis: 3  1€
geprüfte Lehrkräfte. In der Hoffnung auf das Wort der raft Jesu Christıi, die die alleinıge raft der Tautfe 1st,
Regierung werden ZUF eıt Lehrbücher für den Religions- 1St den (rituellen) Vollzug der Taufe ıcht gebunden.“
unterricht 1n allen Stuten bıs ZU Abitur vorbereıtet bzw Daher lehnte Barth die Nottautfe VO  a Kindern ab Denn
sind schon ausgearbeitet. Sollte aber dieser Unterricht AUS- die Taute se1 nıcht salutis, sondern diene der j
schließlich VO  e Laıien erteilt werden müussen, ergibt sıch N1t10 salutis. Die Jüngste Auswirkung dieser Spirituali-
das Problem, W 1e€e MNan die genuın kirchliche Gesinnung sierung des Taufsakraments ernten WIr kennen dem
namentlich der katholischen Volksschullehrer siıchern kann, Studiendokument einer theologischen Kommissıon VOoN
die ideologisch VO  e der Regierung estark umworben WeEI- Faich AN! Order über „Eın Herr FEıne Taufe“ (vgl
den Diese Lehrer hatten sıch 1m Schulkampf politisch Herder-Korrespondenz 15 Jhg., 427—431).
SanNz auf die Seıte der Regierungsparte1 gestellt, weıl sie
VO  . iıhr die soz1ale Hebung der Schichten erwarteten, die Der Einfluß arl Barths
bisher den Aufstiegsmöglichkeiten der westlich-eng- Barths Theologie gewıinnt 1U  $ cehr konkrete Gestalt 1n

den Landeskirchen der EK  S Es fing 1958 MI1t derlischen Erziehung nıcht hatten teilnehmen können. Sıe
öftneten sıch dabei auch als der marxistischen Wer- Preisgabe der Kindertaufe durch die Pfarrer des SO
bung, wobei S1e den wahren Charakter des Marxısmus „ Weißenseer Arbeitskreises“ ın Berlin-Brandenburg,
verkannten. Als anderseıts die katholischen Schulen be- über deren radikale Thesen ZU!r Neuordnung der Taufe,
droht wurden, schlossen s1e siıch sotort dem Widerstand die Freigabe oder Kal Bevorzugung der Erwach-
des katholischen Volksteils diese Bedrohung senentaufe, hier ausführlich berichtet wurde (vgl Herder-
Hıer wird sıchtbar, da{fß die Frage des Religionsunterrichts Korrespondenz Jhg., 238 Sodann 1St noch 1 -

nıcht trennen 1St VO  - einer gründlıchen Durchbildung innerlich, WwI1e Bischoft Dibelius vergans e cN«CS Früh-
der Lehrer VOTL allem in den soz1alen Aspekten der kırch- Jahr Vor der Synode der EKD darüber klagte, daß eine
lichen Lehre N. Gruppe VO  n Ptarrern sıch weıgere, ıhre eıgenen
Bei der Revısıon des bisher erteilten Religionsunterrichts Kinder taufen, damıt „eın Zeichen aufzurichten“,
bzw der dabeı benutzten Lehrbücher erkannte 1iNall die womıiıt tatsächlich die Gemeinden verwiırrt werden. Er
Mängel dieses Unterrichts in inhaltlicher un: didaktischer warnte davor, daß die Anhänger der dialektischen Theo-
Hınsicht. Die katechetische Erneuerung, die Jjetzt überall logie Miıßachtung des Ordinationsgelübdes MIt den
in den Missionsländern erortert wird, hat auch auf Cey- Sakramenten „nach iıhrem Belieben umspringen“ (vgl
lon übergegriffen. So hat die Nationalısierung der Schulen Herder-Korrespondenz Jhg., 308)

Zur e1ıt steht 1in wel Landeskırchen, ın der Pfalz un:ıne unerwartete, sehr begrüßenswerte Folge gehabt, nam-
lich die grundlegende Verbesserung un: zeitentsprechende ın Württemberg, die Änderung der Taufagende ZUr Dıis-
Vertiefung des Religionsunterrichts den Schulen. Den- kussion. ıne Entscheidung 1St weder dort noch 1er DC-
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fallen. Wıchtig 1St vorerst, daß S1e von den Kirchen- die Taufe VOL eiınem sakramentaiistischen Mißverständnis
leitungen anscheinend 1mM Sınne eines Kompromuisses —_ schützen, mMUuUsse 1n der Segnung deutlich gemacht WOCI -

gestrebt wird un: dann vermutlich weıtere Landeskirchen den, dafß ın der Taute Gott der eigentlıch Handelnde 1St,
folgen werden, 1n denen die „Bruderschaften“ Einflufß der dem Täufling seiınen gnädigen Wıiıllen durch den
haben ber die weıtreichende ökumenische Auswirkung Dienst VO  $ Menschen bezeugen un: zueıgnen aßt In
eiıner solchen Entscheidung, auch eines „Sowohl-als- dem rechtsgültigen Akt der Taufe, se1l jetzt die Agende
uch“, ann 1er ıcht gesprochen werden. Es muß HC formuliert, wiırd den Kındern die Gnade Gottes ZUSC-
nugen, S1e Eerst einmal 1NSs Auge fassen. Als Beispiel eıgnet, damıit S1e S1e 1mM Glauben sıch aneıgnen möchten.
diene dafür der „Entwurt für ıne N1ECUC Taufagende“, Dıie Getauften werden VO  e der Gemeinde nach ROömer
der Anftfang Oktober 1961 dem Evangelischen Landes- 6, dem gekreuzigten un: auferstandenen Herrn ZUur

kirchentag 1n Württemberg Zg Beratung vorlag. Dıie Gleichgestaltung mıiıt ıhm übergeben. Was den Rıtus be-
amtliche Drucksache umfta{t der Reihe nach die Entwürte trıfft, wird fließendem Wasser festgehalten, aber
für die Taute VO  3 Kındern, die Taute VO  3 Erwachsenen, „die dem Tautfakt folgende Handauflegung un Segnung
die Taufe VO beiden in Ausnahmeftällen (Haustaufe, beansprucht nıcht, 1ne sakramentalistische Vermittlung
Jähtaufe, Nottaufe) un: die Formulare tür Gebete MIt des Heiligen Geıistes se1n, ohl aber iıne Bıtte den
Taufansprachen, dazu Schluß die Begründung des Heıligen Geist Unter den Segnungsvoten, die der Ent-
Referenten, Oberkirchenrat Prilat Wolfgang Metzger wurf bietet, 1St die traditionelle Formel ausgeschaltet, die
(S 81—86). Die Berichte ın der Tagespresse, VOL allem auf die Wiıedergeburt Bezug nımmt x weıl s1e Anlaß
in „Christ un: lt“ (10 i 61), lassen erkennen, da{ß Mißverständnissen gegeben hat un: gibt Niemand ın der
alle Beteiligten sıch des revolutionären Charakters der Württembergischen Landeskirche soll eiıner falschen
uen Taufordnung bzw der hıinter ıhr stehenden theo- sakramentalistischen Wiedergeburtstheologie verführt
logischen Tendenzen bewußt sind, denen s1e Raum geben se1n, bei welcher die eschatologische Bestimmung des bı-
ll blischen Begrifts der Wiedergeburt schriftwidrig übersehen
Was hat den ecuen NtWwWurf veranlafßt? iıcht 1LULr die wird “ (S 86)
Schüler un: Anhänger Von arl Barth, sondern auch der Dennoch 111 Metzger daran festgehalten wıssen, daß die
starke Einfluß des schwäbischen Pıetismus, der wenıger Taute ein „Sakrament un: gyöttliches Wortzeichen“ 1st

der Taute als der persönlichen Bekehrung des Er- un: nıcht 1Ur ıne menschliche Bekenntnishandlung. Dıie
wachsenen interessiert 1St, weil 1Ur S1e das eil verbürgt. Taufe ISt „Wırklich der Akt gnadenhafter Rechtfertigung
Der Einflufß dieses Pietismus dokumentierte siıch unlängst des Sünders in dieser eıt Sie iSt nıcht bloß eın Symbol“.
1n einem öffentlichen Protest die Schriftexegese der Es geschieht 1n der Taufe „Der rechtliche Status
Universitätstheologie, daß 1n Stuttgart Landesbischof des Getauften andert sich.“ Die Taufe se1 also iıne Zäsur,

der Mensch wird A2US dem eich der Finsternıis iın dasHaug und in Hannover Landesbischof Lilje eingreitfen
mulßsten, damıiıt das Anlıegen der Pietisten, die Gemeinde eich des Sohnes Gottes aufgenommen. Sıie 1St aber eın
nıcht zerstoren, berücksichtigt wird. In der Tauffrage magıscher Verwandlungsakt, sondern eın Rechtsakt, 1n

dem Gott durch seın Wort uns handelt. So kritisierteaber spielt INa  - anscheinend ZUSAMMECN. Denn schon 1950
forderte eın Gutachten der Evangelisch-Theologischen Metzger jene Ptarrer un: Gläubigen, die Aaus dem (sottes-
Fakultät der Universität Tübingen die Freigabe der Er- werk der Taute eın Bekenntniswerk machten. Wo Tauft-
wachsenentaufe, ohne dafß reılıch das echt der Eltern unterlassung begangen werde, musse INa  $ die Betreften-
auf die Kindertaufe grundsätzlich bestritten werden den als „schwache un: irrende Gewiıissen“ behandeln und
dürfe Es wird 1er nıcht danach gefragt, ob die refor- als solche respektieren. Doch könnten ungetaufte Kinder
matorischen Bekenntnisschriften die Kindertaufe für nıcht rechtlich der Kirche zugehören. Nur solche Pfarrer
heilsnotwendig erklären, W1e DEn Artikel der Augs- würden ihres Amtes enthoben, die in ihrer Gemeinde die
burgischen Konfession vUt; besonders 1n der lateinıschen Tauftfe VO Kindern grundsätzlich bekämpfen un Vr -

Fassung. Wohin bestimmte Kreıse zıelen, zeıgt eın Antrag weıgern oder auch 11Ur dort wıderraten, S1e völlig
VO Pfarrern und Religionslehrern, der der Synode in Jegıtim ware.
Stuttgart vorlag. Danach collte der Landeskirchentag be- AChrist und JE“ emerkt der Haltung Metzgers,
schließen: Die NECUEC Taufagende wird ein Formular die wunderliche Koalıition 7zwıischen Pietisten, FExısten-
mehr für Jäh- un: Nottauten haben Das Formular tialısten, Barthianern- un: sonstigen Nonkonformisten
tür die Mündigkeıitstaute wird dem Formular für die ordere wachem Mißtrauen heraus, aber die bisherige
Säuglingstaufe 1n der Agende vorgeordnet. Die Unter- Taufpraxıis un: Tautflehre se1 ohl nıcht der yeeıgnete Ort

Z Widerstand: „ Wenn Prälat Metzger sehr betont,lassung der Kindertaufe hat für die Eltern keine kırchen-
disziplinarıschen Folgen mehr. da{ß der Akt der Tauftfe selbst ohne jedes Eigengewicht sel,;

1St das durchaus nıcht WweIit VO  3 jenem Taufverständnıis
Kompromiß der Stuttgarter Kirchenleitung entfernt, das VO  a einem Abbild der (sottestat 1mM Akt der

Prälat Metzger miıt der Begründung der Tauf- Taute redet.“ Jedenfalls beweıist der NECUEC Entwurf, da{ß
agenden durch die Fronten hindurch. Es könne keine die Landeskirche die Taufe der Erwachsenen freigeben
ede davon se1N, dafß die Nottaufe abgeschafft un die 11 und da{ß die bisherige kirchenrechtliche Benachteili-
Erwachsenentaufe die Stelle gerückt werde. Wohl gUu115 der Eltern $allen wird, die ihre Kınder noch nıcht
aber soll die Taufagende VO  3 1903 VO allem magıisch- 1M Säuglingsalter taufen lassen wollen Was sıch hier VOI-
sakramentalistischen Verständnis der Taufe efreit un anbahnt, an ebenso ZUr schietfen Fbene führen wı1e
der Zusammenhang VO  e Glaube und Taute heraus- die dogmatischen Dehnungsversuche VO  a „Faıth and
gearbeitet werden durch ıne NEeUE sprachliche Formulie- Order“, die die Wassertaufe nıcht mehr für heilsnotwen-
Iunz, damit der moderne Mensch nıcht Anstoß der dig erklären. Und das geschieht einem Zeitpunkt,
alschen Stelle nehme, nämlich der nıcht mehr ankom- das kommende Okumenische Konzil möglicherweise die
menden dunklen ede der Kıirche, der Sache Um rıte vollzogene Taute VO  3 Christen ZU Fundament der
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Kirchenzugehörigkeit erklären wiırd. Denn die Tendenz ten Rechte Diıes haben natürlich die kırchlichen Kreise
der Ausführungen Prälat Metzgers steht 7zweıtellos in be- begriffen, und Alexius erwähnte often die Opposıtion
tOontfem Gegensatz ZUur römiısch-katholischen Lehre vVvom VO  e} allerdings nıcht MIt Namen ZENANNTLEN drei
Sakrament der Taute Bischöfen, die vermutlich VOT Zusammentritt des Konzils

amtsenthoben worden Mal

nderungen 11n Am Juli 1961 fand 1mM Kloster des
Statut der Dıiıe Hierarchie jügt sıch
Russischen irche HIl. Sergius be] Moskau ach siebzehn-
und ihre jJahriger Pause wieder eın Bischofs- Miıt dem Hauptreferat ZULE Frage des Gemeindestatuts
Hintergründe konzıl S  9 das einıge VOLAauUsSSCHAN- W ar Pımen, Erzbischof VO  - Tula un: Leıiter der Patrıar-

chatsverwaltung, beauftragt. Er beschuldigte die (Ze-N  n Beschlüsse des Synods
sanktionieren hatte. Auft der Tagesordnung standen: meıindevorsteher, in alscher Auslegung ıhrer Rechte un
Vermehrung der Anzahl der ständıgen Mitglieder des Pflichten gegenüber den Gemeinderäten „MUr sıch cselbst

die volle aAdminiıstratıve Gewalt 1n der Gemeinde ZUSynods (Beschlufß VO 61); Änderung des Kır-
chenstatuts VO  e} 1945 hinsichtlich des Abschnitts über die legt un faktisch die Laıen VO  — der Verwaltung des
Gemeinden (18 61); Beıitrıtt der Russischen Kirche Kırchenvermögens entternt haben, ıhre Rolle ZUrTr

Bedeutungslosigkeit herabsetzend D Das „Streben nachZ Weltrat der Kırchen (30 61); Beteiligung
Allchristlichen Weltfriedenskongreifß in Prag einzelherrlicher, oftmals diktatorischer Verwaltung der
Aaut Kirchenstatut VO  3 1945 1St Z Einberufung des Bı- Gemeinde un des Gemeindevermögens“ habe Miı{fS-

verständnissen und Konflikten un: Übertretungen derschofskonzils die Genehmigung der Sowjetregierung
erforderlich ($ f In der 'Tat dürfte die Regierung den Zivilgesetze geführt. Es se1 der Zeıt, die Rechte un:
UE Entscheidung vorgelegten Fragen ein1ges Interesse Pflichten der Kirchenvorsteher und der Lajenvertreter 1n
gehabt haben Ebenso wWw1e sS1e miıttelbar oder unmittelbar den Vollzugsorganen konkret voneınander abzugrenzen,

derart, da{fß diesen die Finanz- und Wiırtschaftsführungdem Zustandekommen der betreffenden Synodal-
beschlüsse beteiligt SCWESCH Wafr, mußte S1ie die Voraus- übertragen wiırd, da{ sıch jene voll und Sanz der ge1st-
SETZUNgECEN ıhrer Sanktionierung durch den Gesamt- lıchen, gottesdienstlichen Seıte des kirchlichen Lebens Aa1ll-

nehmen könnten.episkopat schaften.
In der Diskussion meılnte der Metropolit Pıitırım VO  =)

Neyue Zusammensetzung des Synods Kruticy, nıchts könne Jetzt die Gemeindegeistlichkeit
Bisher laut Kirchenstatut VO  e 1945 die Metropoli- mehr daran hindern, ıhre wichtigsten Obliegenheiten
ten VO  en Kıew, Leningrad und Kruticy ständige Synodal- wahrzunehmen, nämlich „dıe Seelen der Gläubigen Z

el führen und ıhre relig1ösen Bedürfnisse befrie-mitglieder, während VO  e} den anderen Eparchıien LUrNUS-

mäßıg dreı weıtere Bischöfe in den Synod geschickt digen“. Miıt der Änderung des Gemeindestatuts würden
wurden. aut Synodalbeschlufß VO' 16 61 sind 11U11- die schweren Beschuldigungen diktatorischer Anmafung
mehr auch der Leıiter der Patriarchatsverwaltung un: der VO  3 Rechten un: unkontrollierter Verfügung über kirch-

iıche Miıttel entfallen. „Dıiıe Autorıität des geistlichen Hır-Vorsitzende des Außenamts des Patriarchats (die beide
bischöflichen Rang haben müussen) ständıge Synodalmit- ten wırd ste1gen, und das Leben der Gemeinde wırd sıch
olieder. Das Moskauer Zentrum hat somıt yrößeren MItTt Geistlichen schmücken < Auch der Metropolit

Borıs VO  } Cherson un: Odessa meınte, musse ZUEinfluß und kann bei der Entscheidung wichtiger Fragen
unabhängiger und schneller handeln. gyeben werden, da{ß 1n der Geistlichkeit Personen o1bt,

die siıch vorwiegend für die einzelherrliche Führung der
Die Regzerung verlangt zıNne Änderung der Gem.einde-‘ Wirtschafts- un Verwaltungsangelegenheiten ınteressıie-

ordnung recNn, wobei Übergriffen un: Verletzungen der Aat-

Patrıarch Alexius bezeichnete ın seiner Eröffnungsan- lıchen (jesetze gekommen sel.
sprache die Normalisierung des Gemeıindelebens, das Der Hauptreterent suchte m1t gewı1sser Berechtigung
vielerorts Zzerruttet se1 un: endlose Beschwerden sowohl Parallelen ZUuUr altrussischen Pfarrei zıehen, in der

das Patriarchat als auch den Miınisterrat der SOW Jet- 1ine präzıse Abgrenzung der Pflichten gegeben habe Der
VO  —_ der Gemeinde gewählte Geistliche habe nıcht dasun1ıon verursache, als iıne Hauptsorge der Kirchenleitung.

Unverhüllt vab bekannt, da{fß die SowJetregierung Kirchenvermögen verwalten gyehabt, sel vielmehr
schon 1mM Aprıil 1961 Hınweıis auf die „zahlreichen 1in erstier Linıe der geistliche Vater seiner Gemeinde SC-

\l Auch die sowjetische Gegenwart MI1t iıhren „demo-Fälle VO  — Verstößen der Geistlichkeit dıe sow Jetische
Kultgesetzgebung“ entsprechende Maßnahmen ZUuUr Ord- kratischen Umwandlungen, die die Rolle der Werktätigen
NUNg des Gemeindelebens 1M Sınne eıner Anpassung 1mM gesellschaftlıchen Leben des Landes heben‘f, ZOS ZUrrF

Stützung der CUCIM Tendenzen heran.die einschlägigen staatlichen (zesetze verlangt habe
Alexius auch unumwunden, OÖOIUu der Regı1e-
rung dabei geht die Stärkung.der (von Laıien gebil- Das Problem der Kirchendisziplin
deten) Gemeindevollzugsorgane gegenüber den Geist- Es Mag zutreffen, daß die Änderung des Gemeindestatuts
lıchen auf dem Gebıiet der Wirtschafts- und Finanzführung. insofern einem echten iırchlichen Interesse entspricht, als
Diese Tendenz spiegelt sıch 1ın etzter eıit 1n den Ver- s1e die Geistlichkeit VO  w der Bürde der materiellen Sorgen
leumdungen un: Angriften der SowJetpresse un: Verantwortlichkeit befreıit, die S1e 1n der Aus-
Geıistliche, denen willkürliche und eigennützıge Verwen- übung geistlicher Funktionen beeinträchtigen und vielleicht
dung kirchlicher Gelder, luxuriöser Lebenswandel und auch in die Versuchung führten, sıch von materiellen Dın-
selbstherrliches Auftreten vorgeworfen wird. Dem C gefangennehmen lassen. Es Z1bt Stimmen 1n der
bolschewistischen Regıme geht den Abbau der 1m Russıschen Kırche, die seıt Jahr und Tag 1ne StrenNgere
Kırchenstatut VO  e} 1945 den Gemeindevorstehern gewähr- Diszıplinierung und sittliche Hebung des geistlichen
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Standes verlangen un den Angriffen der SowJetpresse verheimlichen. Die Kirchenleitung se1 iıhnen Hılfe g-
die Geistlichkeit nıcht jede Berechtigung absprechen. kommen, insofern S1e nach Ablegung geistlicher Buße der

Auch der Patriarch sah sıch 1n den VELSANSCHECHN Jahren Betreftenden die rage ihrer verbrecherischen Umitriebe
mehrmals veranladßßt, durchgreifende Maßnahmen P He- als erledigt betrachtet habe An anderer Stelle heißt C:
bung der kirchlichen Diszıplin ordern (vgl JMP Nr S, „Das müßige und Leben der Geistlichen führt 1Naus-
1960, Vielleicht hatten Unregelmäfßigkeiten 1mM weichlich heimlichen Lastern, Trinkerei un: Krämer-
Gemeindeleben inzwischen einer solchen Spannung gelst. Unter dem Deckmantel der Religion befassen S1e
innerhal der Kırche un besonders MIt den SOW Jet- sıch MIiIt schmutzigen un: oft eindeutig verbrecherischen
behörden geführt, daß das Patriarchat nıcht mehr davor Machinationen In den geistlichen Seminaren un: Aka-
zurückschreckte, sıch 1n einen oftenen Gegensatz ZUrLr: demien werden die zukünftigen Priester 1mM Geist der
Gemeindegeistlichkeit bringen un: die Reduzierung Scheinheiligkeit und Heuchelei CrzZOßCN... Im Minsker
ihres Einflusses 1n den weltlichen Gemeindeangelegen- Semiıinar War alles auf Betrug un: Lüge aufgebaut Ast
heiten gutzuheißen. Es 1St also möglıch, daß INa  — dem alle Seminaristen un: Lehrer stecken 1n einem Sumpf VO  -
ruck der Regierung 1n Verfolgung eigener Vorstellungen TIrunksucht un Unzucht... Die trommen Menschen 1m
VO kirchlichen Wohl nachgab. ıne andere rage 1St Seminar lassen sıch den tünf Fingern abzählen. Die
natürlıch, ob die zugegebenen Mängel 1mM Leben der Ge- übrigen siınd in gewinnsüchtiger Absicht gekommen, 1Mm
meinden tatsächlich eiınen solchen Umftang ANSCHOMMECN Gedanken eın ständiges un: hohes arbeitsloses Eın-
haben, 1ine einschneidende Maßnahme recht- kommen.“ aut Aussage des ehemaligen Geistlichen
fertigen. zweıer Kirchen in der Stadt Kaluga se1l die runksucht

Kesseltreiben dıe Geistlichkeit ınfter den Geistlichen ine vollkommen normale Erschei-
Den Kommunisten geht nıcht ıne Hebung des NUuNng (a A O., ö1—86 Die Verbreitung solcher Be-hauptungen als Aussagen abtrünniger Priester ist dasgeistlichen Standes: S1e bezwecken miıt den öftentlichen

neuestie Miıttel antireligiöser Propaganda, VO  w} dem INa  _AÄnprangerungen un Gerichtsvertahren Geistliche
ıne Schwächung der Kırche, wobei S1e sıch weitgehend sıch ıne besondere Wiırkung ZUr Untergrabung des An-
wieder politischer AÄrgumente bedienen un: mehr un sehens der Geıstlichen erhoflt
mehr den Methoden der trüheren Verfolgungen
zurückkehren. Es 1St heute erwıesen, daß die Schließung Offene Worte des Patriarchen ZU Schutze der Kirche
des Seminars VO  e Stavropol un: die Verhaftung des FErz- Es 1St verständlıch, dafß die Kirchenpolitik des Patriarchen
bischofs 10h VO  a Kasan politischen otıyen CENISprang un: seiner Berater dieser Bedrohung der Geistlichkeit

Gagarın, Die Wahrheit über die christliche Religion Rechnung tragen MU: Wenn die Priester Jetzt die ihnen
un Sıttlichkeit, Moskau 1961; vgl Herder-Korrespon- laut Kirchenstatut VO  e 1945 zustehenden Rechte ZUgunsten
denz 15 Jhg., 216; ds Jhg., l Dıie WOrt- eıner Konzentrierung iıhrer Tätigkeit auf das eın Geılst-
lichen Leıiter des Semi1inars Stavropol sSOWI1e Erzbischof ıche verlieren, hoflt der Patriarch offenbar, daß sı1ie damit
10b gehörten jener Geıistlichkeit d die sıch 1n der Emı1i- AUS dem Schußfeld der antiıkirchlichen Propaganda -
gyration, in Polen oder deutscher Besetzung 1m rückgezogen un VOr den ihnen unmittelbar drohenden
Kriege freı entfalten konnte un: nach Rückkehr 1n die Gefahren besser bewahrt werden können. Ob uNngsc-
Heımat bzw Wiederherstellung der Sowjetherrschaft 1n achtet dieser taktischen Sıtuation 1m kırchlichen Interesse
den besetzten Gebieten beträchrtlich ZUr Auffrischung des liegt, dem Statut VO  3 1945 die Geıistlichen
russischen Klerus beitrug, als die Kirchenorganisation bloßen Zelebranten des relig1ösen Rıtus machen (wıe
se1It dem Zzweıten Weltkrieg wiederaufgebaut werden sıch die sow jetischen Gesetze bezwecken), erscheint
konnte. Dıesem Personenkreis lassen sıch leicht rühere allerdings unwahrscheinlich. In einem früheren und-
antısowjetische AÄußerungen un Handlungen nachweisen, schreiben die Eparchialbischöfe hatte Patriarch Alexius
die 1U  — als Grundlage für sSe1INE Terrorisierung dienen. durchaus noch die Rechte der Gemeindegeistlichen VOI -

Diejenigen, die dem ruck nıcht standhalten w 1e der treten. In eiınem die Gedanken des Patriarchen wieder-
Protessor der Geistlichen Akademie Leningrad gebenden redaktionellen Autsatz 1mM JMP (Nr S,
Os1pov, der siıch als Emigrant 1n Estland 1n antıbolsche- hıeflß 0 95  ıne Quelle der Beschwerden 1St manchmal auch
wistischem Sınn hervortat (vgl Herder-Korrespondenz die Tendenz gewisser wen1g oder überhaupt nıcht kırch-

Jhg., 363) werden Apostaten und lassen sıch lıch eingestellter Personen, ‚siıch iın Angelegenheiten des
in die antireligiöse Propaganda einspannen. Diejenigen, Gemeindelebens einzumischen, die nıcht s1e, sondern e1N-
die iıcht kapitulieren, werden beschuldigt, „Haß BCHCN Z1g die Geistlichkeit der jeweiligen Gemeinde angehen‘.
den Sowjetstaat, die Kultur un: den Kommunis- Aus eıner negatıven Einstellung heraus alles, W 4s ın
mMus gesat haben, un verschwinden auf andere Weıse der Kırche ohne ıhr direktes Zutun geschieht, suchen s1e
AaUuUs dem kirchlichen Leben, W as 1n den meısten Fällen Anlaß Beschwerden, ihnen nıcht passende DPer-
eıine Schließung der Kıiırchen AA Folge hat ÖOn anzuschwärzen.“
Eın gerade erschienenes antireligiöses Buch des 1nıste- Patriarch Alexius hat die Hierarchie angewıesen, Streng
r1Uums für Spezial- und Berufsausbildung der Weißrussi- darauf achten, daß be; Neuweihen VO  } Priestern keine
schen Unionsrepublik (Giler LivSic, Religion un: unerwünschten un unwürdigen Elemente 1n die Kirche
Kirche 1n Vergangenheit und Gegenwart, Minsk gelangen. Anläßlich einer Bischofsweihe ermahnte den
hetzt 1n der gleichen Richtung. Provozieren wird darauf Episkopat, sich durch unvorsichtige un: Jeichtsinnige Aus-
hingewiesen, dafß viele Mitglieder eines orthodoxen Kon- ahl un: Weihe VO Priestern „Nnıcht remder Sünde teil-
z11s 1n Miınsk, das sich deutscher Besetzung schart 1n haftig machen“ 1ım 5 22 „Mußß besonders C1-

antıbolschewistischem Sınn aussprach, noch als amtierende wähnt werden, daß gegenwärtıg YEeW1SssSE Personen miıt
Geistliche 1n der SowJetunion sind un versuchen, ıhre — besonderer Dreistigkeit versuchen, 1n Verfolgung ZeW1INN-
gebliche Zusammenarbeıit miıt den Besatzungsbehörden süchtiger, übe_lwollend'er oder auch werräterıischer Absich:
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ten ın die Mauern der Kırche einzudringen, un mu{fß be- Verminderte Eparchialbefugnisse
sonders daran erinnert werden, daß die ASst der Auch die Rechte der Eparchie wurden beschnitten. BiısherSünden solcher Menschen aut denjenigen fällt, der s1e hıeflß CS, daß die Kirchengebäude den Gläubigen VO  - denunvorsichtigerweise 1n den Dienst kirchlichen Heıilıg- staatlichen Behörden 1m Einverständnis miıt dem Epar-fu: aufnahm?“ (JMP, Nr. 10, 1961, 6 chialbischof übergeben werden, der die zweckmäßßıge Ver-Nach dem Anathema über die Apostaten und der ede teilung der Kırchen und Pfarreien in der Eparchie über-
VO Februar 1960 stellt sıch der Patriarch damıt erneut wacht. DDiese Bestimmung 1St vollständig verschwunden.schützend VOL seıine verfolgte und verleumdete Kırche und
xibt den für die Gläubigen tröstlıchen Hınweıs, daß hın- Bisher überwachten die Dekane 1im Auftrag des Bischofs

die Fınanz- un: Wirtschaftsführung der Pfiarreıen, un:
DEeT: den öftentlich angeprangertien Mißständen in der halbjährlich hatte der Kirchenvorsteher z den Eparchial-Kirche Verrat un: eingeschleuste Agenten Werke
sind. bischof über die Einnahmen und Ausgaben Bericht C1I-

BEABLeN. Jetzt heifßt die Pfarrgemeinde hat „selbstän-
Das NeCHNE Gemeifidestatut dıgen Charakter“ in der Wıirtschafts- und Finanzverwal-

Im Vergleich miıt dem über die Gemeinde andelnden Lung. Diese unbestimmte Fassung ßr eın tatsächliches
Kapıtel des Kirchenstatuts 1945 äßt die seine Abhängigkeitsverhältnis 1n anderer Rıichtung

In demselben Absatz wiırd aber die Pfarrgemeinde alsStelle getLreteENE NECUE Regelung folgende Haupttenden-
ZeM erkennen: Beschneidung der Rechte der Gemeinde- Teil der Russischen Orthodoxen Kirche und zugleich der
pfarrer miıt gleichzeitiger Hervorhebung ıhrer eın Ze1Ist- OGkumenischen Kıirche Christı bezeichnet. Erwähnenswert

1St ferner, daß die Abführung VOon Gemeindegeldern fürlichen Funktionen und Vollmachten, Reduzierung des
kirchlichen Lebens auf die (noch gültige!) Gesetzgebung die Eparchial- un: Patriarchatsverwaltung SOW1e für —

VO  3 1929, Schwächung des admıiınistratiıven Zusammen- dere allgemein-kirchliche Zwecke jetzt „auf freiwilliger
halts der Kıirche ZUgunsten einer Verselbständigung der Grundlage“ und „ausgehend VO  a den Bedürfnissen | wer

sS1e fest?| und den vorhandenen Miıtteln“ VOL siıchGemeinde Hervorhebung der eın geistlichen all-
gemeinkirchlichen Bindungen. gehen soll Bisher hijeß CSy das Vollzugsorgan der Ge-

meınde „entrichtet die erforderlichen Summen“ für den
Stellung der Gemeindepfarrer Unterhalt der betreffenden Institutionen.

Bisher vereınte der VO' Bischof UT geistlichen Leitung Rückkehr ZU Rechtszustand VDOor dem rıegder Gläubigen un: ZuUur Verwaltung des Kirchenpersonals Eın besonderer Absatz der Regelung macht derund der Gemeinde“ eingesetzte und ” der Spiıtze jeder
Gemeinde VO  . Gläubigen stehende“ Kirchenvorsteher 1n Geistlichkeit und den Pfarrgemeinden die strikte Fın-
sıch die Führung der weltlichen und geistlichen Gemeıinde- haltung der Zivilgesetzgebung ZUuUr Pflicht. „Darın liegt

die Gewähr für das allgemeinkirchliche Wohlergehen derangelegenheiten. Er WAar VO  a Amits Cn ständıges Mıt-
glied der Gemeinde und Vorsitzender iıhres Vollzugs- Russischen Orthodoxen Kırche und für das Wohlergehen
OrSans, des Kirchenrats, dem außer ıhm der Kirchen- der Gemeinden 1 besonderen.“ Interessant iSt die Aut-

zählung der gültigen Normen, iın der außer den 75aNON1-alteste, se1n Vertreter und der Kassenwart angehörten. schen Sammlungen neben dem (ım Kapıtel über die (S@e-Als Vorsitzender des Kıiırchenrats eıtete und überwachte
CI, den Behörden für die Unversehrtheit des Kırchenge- meinde Nnu  3 abgeänderten) Kirchenstatut VO  e 1945 noch

immer das berüchtigte (Gesetz VO' Aprıil 1929 „überbäudes (das Staatseigentum 1St und vertraglıch einer
die relig1ösen Vereinigungen” rangıert.Gruppe VO  z Gläubigen übergeben wird) un: des Kirchen-

vermögens gemeınsam MIt den Vertragstragern verant- Neben dem Hinweıis aut die Gültigkeit dieses
wortlich, den Haushalt der Gemeinde. Diese (zesetzes ergibt sıch A2US der Neuregelung über die Ge-
Stellung kam darın ZU Ausdruck, da{ß das echt meınden iıne Bestätigung dafür, daß das Kirchenstatut
hatte, Siegel un Stempel führen, die bei der Behörde VO  e 1945 etztlich nıcht als verbindlich gelten un: jeder-
registriert Unregelmäßigkeiten 1n der Amtsfüh- eıit aut Wunsch und ruck der Regierung abgeändert

werden annn Die früher VO  s einigen Beobachtern g-ung der Mitglieder des Vollzugsorgans hatte dem
Bıschof melden troftene Feststellung, das Kıiırchenstatut 1945 eNLTL-

sprechende Paragraphen des Dekrets VO  3 1929 außerNach der Regelung werden die Gemeindegeistlichen Kraft, weıl „selt der Verständigung 7zwiıischen Kirche
VO  3 der Gemeinde gewählt und üben MIt dem egen und
1m Auftrag des Eparchialbischofs Nur die geistliche Let- un Staat VO Januar 1945 das ınnere kirchliche Leben

offiziell nunmehr der kirchlichen Verfügungsgewalt nter-tung der Gemeinde Aaus, versehen den öffentlichen (sottes-
liege“ (Hildegard Schaeder 1n „Die Zeıichen der Zeıt“,dienst und die Kasualien. „Sıe sind VOTLT Gott und ıhrem

Biıschof verantwortlich für einen geordneten Zustand der 1954, 464), beginnt siıch als überholt erweısen. Dıie
Gemeinde hinsichtlich ıhrer relig1ösen Einstellung un: Praxıs hat solche Beurteilungen der kirchlichen Lage 1n

der Sow jetunıon schon rüher ugen gestraft.iıhres sittlichen Gedeıihens.“ Von ıhrer Stellung „ der
Spitze der Gemeinde“ ISt keine ede mehr. Sıe gehören Wenn das Sowjetregıme 1945 die zentralisierenden 'Len-
nıcht mehr Z Kirchenrat und haben keinerlei adminı- denzen des Kiırchenstatuts zuließ oder verlangte,

Zzeichnet sich MI1t der Neuregelung über die Gemeindenstratıve und wirtschaftliche Funktionen mehr. Diese Da
hören allein ZUr Kompetenz des Kirchenrats, auf den das ıne Rückkehr den Grundsätzen der Vorkriegszeit ab
echt Zur Führung VO:  e Stempel und Sıegel übergegangen Dıie oberste Entscheidung über die Angelegenheıten des
1St. Somıit 1St der Gemeindevorsteher nıcht mehr miıt- Gemeindelebens lıegt wieder bei der Versammlung der
verantwortlich gegenüber der Behörde für das Kirchen- Gläubigen, die den Vertrag über Nutznießung des
gebäude un: das übrige Kirchenvermögen. Seiner Auf- Kirchengebäudes unterschrieben haben Damıt sind die

Eingriffsmöglichkeiten durch die staatlichen Behördensiıcht unterliegt 1LLUTX noch die Disziplin des übrıgen
Kırchenklerus. erheblich erleichtert, alleın dadurch, daß die Gemeinde-
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versammlung behördlicher Genehmigung bedarf: Jetzt kirchlichen Einheit iınnerhal der 'Christmi1eit AausSgeSDrO-
werden die Bolschewisten iıhre Anstrengungen Z Zer- chen. Sollten die Absichten der obersten Hierarchen

der östlichen un westlichen Kirche 1Ur Pläne bleiben?SELIZUNG un Zerstörung der Kırche vermehrt auf die Ver-

antwortlichen Laien 1n den Gemeinden konzentrieren. Da Man darf natürlich nıcht ErWwarten, dafß das 1 Laufte
diese oder in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit vieler Jahrhunderte Erstiarrie Verhältnis zwiıschen der

östliıchen un westlichen Kırche sıch mIıt einem Male VO  nVO Staat stehen, glaubt das Regıme, AT entscheidenden
Hebel s1ıtzen. Anderseıts darf der russıische Patrıarch Grund autf äandert. Dıie Einheit aller christlichen Kırchen
der Gefolgschaft der gläubigen La:en sıcher se1N ; auch Mag tormell wiederhergestellt werden, doch auch 1im besten
während der schweren zwanzıger und dreißiger Jahre Falle wırd die bestehende Spaltung nftfer den Christen
wufßten diese die Exıistenz der Kırche reLten. nıcht auf einmal und vollständig beseitigt werden können.

Dennoch esteht eın Zweiıtel darüber, daß eın gyroßer
Gewıinn für die Kirchen un eın Anlaß Zur Freude für

Ein polnischer Das rgan der orthodoxen Kırche in U1l se1n würde, wenn dıe‘ Entiremdung, Ja häufıg die
orthodoxer Priester Polen „Cerkovny] Vestnik“ (Nr D Feindschaft zwischen den einzelnen christlichen Kırchen
über  . das Konzil veröftentlichte die 1 Rahmen schwindet un wenn sıch das gegenseıit1ige Verhältnis ZW1-

schen diesen Kırchen und den Christen der verschiedeneneınes Tagesbuchs niedergeschriebenen Gedanken eınes
unbekannten Priesters über das bevorstehende Konzıil. Da Bekenntnisse auf wahrhaft christlicher Grundlage, aut der
die Ausführungen des Geistlichen oftenbar die Billigung Grundlage der Brüderlichkeit, des Friedens und der Liebe,
der polnisch-orthodoxen Kirchenleitung finden, sind S1€e entwickeln würde, W1€e Christus der Heiland uns

eın Dokument der iınterkonfessionellen Sıtuation in Polen geboten hat
un: beanspruchen 1 Hinblick auf die sıch iın West un In etzter eit hört un: liest INan H noch über die Vor-
ÖOst vorbereitenden Konzile besonderes Interesse. bereitung des Regionalkonzils der römisch-katholischen

September. Heute nach dem Gottesdienst stellten MIr Kirche 1im Vatıikan. Von eıner gemeınsamen Zusammen-
einıge äaltere Gemeindemitglieder die Frage, W 1e die kunft der Vertreter aller christlichen Kirchen 1St schon keine

ede mehr. Noch ISt es verfrüht, Voraussagen un Ver-Einberufung des Okumenischen Konzils stehe, die das
Oberhaupt der römisch-katholischen Kırche, Papst Johan- arüber außern, W as dieses Konzıil ZU

NS seinerzeıt der SanzenN Welt ankündıgte. Yetzt Autbau des Gottesreiches auf Erden beitragen wird. Man
möchte jedoch nıcht jenen 1n der Presse anzutreftendenschreibe INa  ; 1n den Zeıtungen 1Ur VON einem Konzıl, das

1mM Vatikan statthnden oll und auf dem 1Ur dıe Bischöte Prophezeiungen Glauben schenken, dafß die römisch=-
der römisch-katholischen Kırche anwesend se1n werden. katholische Kiırche auch weiterhin in der Rolle des „rel-

chen Verwandten“ 1mM Verhältnis iıhren anderen Bruü-Selten werde jetzt das Wort „ökumenisch“ erwähnt, und
och stiller werde C die Vereinigung aller Christen. dern 1n Christus verharren wiırd. Es 1STt hoffen, da{ß das

mu{fte den Gemeindemitgliedern klarmachen, daß die bevorstehende Regionalkonzil der westlichen Kıiırche 1m
Einberufung eiınes Gkumenischen Konzils ıne sorgfältige Vatikan und das entsprechende Konzıiıl der östlichen
und Jangwierige Vorbereitung erfordert, da{fß (Ost- und Kırche auf der Insel Rhodos ıne Vorstufe ZU gemeın-
Westkirche, bevor s1e sıch in Gestalt iıhrer Vertreter auf Okumenischen Konzıil darstellen, das der ang-
einem gemeınsamen Konzıiıl begegnen werden, auf ihren erwarteten Vereinigung aller Christen eıner Herde mMi1t
besonderen oder örtlichen Konzilen viele Fragen ausführ- dem einen Oberhirten un UuNSeTECIMN Heiland Jesus Chri-
lıch erortern haben Jede VO  3 ihnen hat Ja durch viele STUS tühren wird. Wenn das Okumenische Konzıil die
Jahrhunderte eın isoliertes Leben geführt. Solche eıl- rage der kirchlichen Einheit löst, wiırd auch die bren-

nende und schwierige rage des obersten Prımaten undkonzile, die das Okumenische Konzil vorbereıten, werden
das Vatikanısche Konzil 1m Westen und das Konzil VO  a Vaters in der Heiligen Kirche Christi auf Erden lösen.
Rhodos 1mM (Osten se1In.
Dennoch mMUu INan zumiındest sıch celbst fragen, w1e€e
denn tatsächlich mi1t der Einberufung des Okumenischen Aus der totalifaren Welt
Konzıils und der Vereinigung aller Christen einer Fa-
milie steht, OVOI der gegenwärtıge Papst, Johan- Zur versiarkien Bereıts seıt Jahren erfolgt 1n der SO-

„Haßerziehung”
11658 gesprochen hat Diese rage interessiert die der Jugendli  en wjetischen Besatzungszone iıne difie-
Christen der gahzCh Welt, und S1e 1St iıcht 1Ur Wi(  a der iın der „DDR“ renziıerte systematische Erziehung Z
Geıistlichkeit, nıcht NUur VO  - den gelehrten Theologen, Haß Die Menschen in der one WCI-

den durch Schule, Rundfunk, Fernsehen, Presse, Fılm,sondern auch VO den einfachen Gläubigen aller christ-
lıchen Bekenntnisse aufgegriffen worden. Schon allein die Literatur USW. bewußt un: planmäßig MIt Ha{fßıdeen
Tatsache, da{fß sıch die Vertreter aller christlichen Kirchen „berieselt“. Wenn auch i1ıne beträchtliche Diskrepanz

zwiıschen Aufwand un: Resultat der kommunistischentfür diese brennende Frage interessieren, über s1e sprechen
und schreiben, bezeugt, dafß dies iıne lebenswichtige und „Hafßpropaganda“ x1bt und eın bedeutender Teil der
akute Frage ISt. Sıe ISt auch für uns Orthodoxe wicht1g, Bevölkerung den Verleumdungen über die Bundesrepublik

keinen Glauben schenkt, bleibt doch ein1ges hängen.besonders für die, welche auf polnischem Staatsgebiet und
ın Mitteleuropa leben Dıie kommunistischen Führer versuchen, durch „Hafspro-
Doch die frohen Hoffinungen den eintachen Gläubi- paganda“ die Gefühle und Ma(ßstäbe der Menschen nach
SCH weıichen langsam eiınem Gefühl des Zweifels. Die eIit iıhren Wünschen formen, die Massen 1ın der VO  3 ihnen
vergeht, doch keine Anzeichen deuten auf 1ne baldıge gewünschten Richtung tanatısıeren un: s1€e Z aktıyven
Verwirklichung der Absichten des römischen Pap- Unterstützung der kommunistischen Politik treiben.
stes Auch der östliıche Okumenische Patrıarch Athenago- Mıiıt Berechnung emühen sıch die kommunistischen Füh-
14S$ hat siıch doch seıinerselts für die Einberufung eines rerx, mıt Hıltfe wissenschaftlich-psychologischer Erkennt-
Okumenischen Konzıils und tfür diıe Wiederherstellung der nısse und MI1t ratfinıerten Methoden systematischZHafß
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